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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan der Stadt Fulda Nr. 195 „Erweiterung Ge-
werbepark Münsterfeld“ und 14. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) Bau-
gesetzbuch (BauGB)

•  Beschlüsse über die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (1) BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.07.2021 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
und die Erstbeteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (1) BauGB zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes der Stadt Fulda Nr. 195 „Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld“ 
und der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 (3) beschlossen. Die Geltungsbereiche des Bebauungs-
planes und der 14. Flächennutzungsplanänderung sind identisch 
und umfassen die in der nachstehenden Übersichtskarte dargestell-
ten Flächen.

Der räumliche Geltungsbereich ist rd. 13,5 ha groß und erfasst fol-
gende Grundstücke:

Flurstück-Nr. 27/251 und 27/247, Flur 7, Gemarkung Fulda; Flurstück-
Nr. 28/2, 27/7, 24/4 und 24/3, Flur 22, Gemarkung Fulda; Flurstück-
Nr. 36/15, 36/16, 23/6 und 37/14, Flur 16, Gemarkung Maberzell; 
Flurstück-Nr. 17/8, Flur 2, Gemarkung Haimbach.

Der Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 195 „Erweite-
rung Gewerbepark Münsterfeld“ besteht zum einen in der Auswei-
sung neuer Gewerbeflächen, da eine fortgeschrittene, dynamische, 
wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierende nachfra-
georientierte Flächenbedarf in der Stadt Fulda, zu Engpässen bei der 
Verfügbarkeit von Bauflächen für Gewerbe führt. Ein weiterer Anlass 
besteht in der geplanten Verlagerung des städtischen Wertstoffho-
fes der Stadt Fulda, für den seit geraumer Zeit ein adäquater Stand-
ort gesucht wird. Der derzeitige Standort in Fulda an der Weimarer 
Straße hat die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht und kann 
die steigenden Kapazitäten nicht mehr auffangen.

Da vor Ort keine Erweiterungsmöglichkeiten bestehen und die Zu-
fahrt als ungenügend einzustufen ist, hat sich nach Absprache mit 
dem Abwasserverband Fulda die Möglichkeit eröffnet, im Gegen-
zug eines Flächentausches, den Wertstoffhof auf dem Gebiet des 
Abwasserverbandes in Münsterfeld „Am Langenbach“ anzusiedeln. 
Der Flächentausch bietet dem Abwasserverband Fulda so die benö-
tigte Flächengröße zur Errichtung einer Bodenaufbereitungsanla-
ge in unmittelbarer Nähe des Klärschlammzwischenlagers. Paral-
lel plant das Tiefbaumt der Stadt Fulda die Ansiedlung eines neuen 
Baustofflagers am selbigen Standort. Eine neu geplante Verkehrsflä-
che als Fortführung der Münsterfeldallee zwischen der Haimbacher 
Straße (L3139) und der Fuchsstraße / Rittlehnstraße (L3418) soll die 
Erschließung des neu geplanten Gewerbestandortes und der neu ge-
planten Flächen für kommunale Ver- und Entsorgungsanlagen nörd-
lich des Gewerbeparks Münsterfeld gewährleisten.
Die Inhalte des Plangebietes wirken sich auf die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan aus. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln § 8 (2) BauGB. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird eine Flächennutzungsplanänderung erforder-
lich. Diese wird im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB gleichzei-
tig mit dem Bebauungsplanverfahren durchgeführt.
Ziel der Bauleitplanung ist die Sicherung der städtebaulichen Ord-
nung gemäß § 1 (3) BauGB. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
der Stadt Fulda Nr. 195 „Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld“ und 
der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes, sollen die planungs-
rechtlichen Vorrausetzungen zur Erweiterung des Gewerbeparks 
Münsterfeld geschaffen werden.
Gemäß § 2 (4) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
die zu erwartenden Umweltauswirkungen zu ermitteln und in ei-
nem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umwelt-
bericht gemäß § 2a BauGB ist Teil der Begründung.
Zur Erstbeteiligung der Öffentlichkeit und Behörden wurden im Rah-
men des Umweltberichtes zunächst eine Bestandsbeschreibung und 
Konfliktanalyse erstellt. Dazu wurden folgende umweltbezogene In-
formationen herangezogen:
• Schutzgebiete und –objekte nach Naturschutz- und Wasserrecht
• Regionalplan Nordhessen (2009)
• Landschaftsplan der Stadt Fulda (2004)
• Klimaanalyse Stadtregion Fulda (2016)
• Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung der Stadt Fulda (2004)
• Flächennutzungsplan (2014)

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (PGNU, 2020)
• Baugrunderkundung Neubau Wertstoffhof (Baugrundlabor Fulda, 2019)

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden insbesondere die Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter, Biotope 
und Pflanzen, biologische Vielfalt, Belange des Artenschutzes, Bo-
den, Wasser, Klima, Orts- und Landschaftsbild / Erholung, Fläche 
sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern geprüft.
Umweltbezogene Informationen zum

•  Schutzgut Mensch:
  Noch keine abschließende Beurteilung möglich, da noch Gutach-

ten hinsichtlich Lärm und Geruch ausstehen. Mit einer Erhöhung 
von visuellen und akustischen Störungen sowie stofflichen Emissi-
onen (Abgase, Staub) ist zu rechnen. Es bestehen schon erhebliche 
Vorbelastungen durch Verkehrslärm für die Wohnbebauungen im 
Gewerbegebiet sowie die Klinik.

• Schutzgut Kultur- und Sachgüter:
  Es sind weder Kultur- oder Bodendenkmäler noch sonstige Sach-

güter vorhanden.

• Schutzgut Biotope und Pflanzen, Belange des Artenschutzes:
  Überwiegend Biotoptypen mit geringer bis mittlerer Wertigkeit 

((teil-) versiegelte Flächen, Gehölze frischer und feuchter Standor-
te, Bäume, Deponiefläche, artenarmer Graben, alte Absatzbecken, 
ruderale Flächen und Säume), keine geschützten Pflanzenarten, 
zwei invasiven Pflanzenarten (Herkulesstaude, Drüsiges Spring-
kraut). Belange des Artenschutzes: Nestnachweis der artenschutz-
rechtlich relevanten Haselmaus sowie 26 Vogelarten (19 Brutvögel, 
7 Nahrungsgäste), darunter Arten mit „ungenügendem bzw. un-
günstigem“ Erhaltungszustand (Goldammer, Girlitz, Klappergras-
mücke, Kuckuck, Mehlschwalbe und Stieglitz) sowie ein Brutrevier 
der artenschutzrechtlich relevanten Feldlerche. Nahrungshabitat 
bzw. Transferroute von mindestens 7 Fledermausarten Erhebliche 
Bedeutung für die biologische Vielfalt.

• Schutzgut Boden:
  Es werden Aussagen getroffen zu Bodenart und –typen sowie Re-

lief und Erosionsgefährdung, der landwirtschaftlichen Produkti-
onsfunktion, Pufferwirkungen und Grundwasserfunktionen so-
wie Lebensraumfunktionen und Vorbelastungen des Bodens; zum 
größten Teil mittleren Funktionserfüllungsgrad der natürlichen 
Bodenfunktionen, auf den Ackerflächen z.T. nur geringen Funkti-
onserfüllungsgrad. Teile der Deponiefläche wurden im Bodenvie-
wer nicht bewertet. Für die gesamte Konversionsfläche der ehema-
ligen Down-Baracks gilt der Grundsatz einer Altfläche.

• Schutzgut Wasser:
  Im nordöstlichen Teil des Plangebiet befindet sich ein naturfer-

ner, temporär wasserführender Graben. Außerdem befinden sich 
im östlichen Teil des Plangebietes die alten Absetzbecken der Klär-
schlammaufbereitung, welche temporär (v.a. nach Starkregene-
reignissen) Wasser führen. Geringe Grundwasserleitfähigkeit so-
wie geringe Verschmutzungsempfindlichkeit; der südöstliche Teil 
des Plangebietes wird nicht bewertet, da es schon zum Siedlungs-
bereich zählt. Die Grundwasserergiebigkeit wird als sehr gering 
eingestuft. Das Plangebiet liegt in keinem amtlich festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebiet.

• Schutzgut Klima:
  Mittlere bis hohe Bedeutung (Münsterfeldpark) als Kaltluftentste-

hungsgebiet; nördlich gelegene Bahnlinie wirkt als Barriere für klein-
räumige Luftbewegungen und verhindert einen Luftaustausch mit 
angrenzenden Flächen; durch den Münsterfeldpark verläuft eine 
Kaltluftströmung Richtung Haimbachtal; der südöstliche Teil des 
Plangebietes zählt zu den Gebieten mit Überwärmungspotential 
bzw. moderater Überwärmung

• Schutzgut Orts- und Landschaftsbild/Erholung:
  Durch Hecken nur begrenzt einsehbar; keine besondere Bedeutung 

für die Naherholung, Ausnahme: Münsterfeldpark, hier hohe Be-
deutung als Naherholungsgebiet für angrenzende Wohnviertel.

• Schutzgut Fläche:
  Zum größten Teil Flächeninanspruchnahme von Flächen, die schon 

stark anthropogen überprägt bzw. gestört sind, aber auch bedeu-
tende Lebensraumstrukturen (Gehölze) für artenschutzrechtlich 
relevante Tierarten.

• Wechselwirkungen:
  Es sind keine sich negativ verstärkende Wechselwirkungen mit zu-

sätzlich erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.

Zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung gemäß § 3 (1) BauGB) werden der 
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr.195 „Erweiterung Gewerbepark 
Münsterfeld“ (Plankarte mit Begründung und Umweltbericht), der 
Vorentwurf der 14. Flächennutzungsplanänderung (Plankarte mit 
Erläuterungsbericht und Umweltprüfung), der Artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag und die Ergebnisse der Baugrunderkundung zum 
Neubau Wertstoffhof in der Zeit vom

04.08.2021 bis 03.09.2021

beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, Schlossstraße 1, Bür-
gerbüro, zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt und können zu 
folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag, Dienstag, Donnerstag von 08:00–12:30 Uhr und
   von 13:30–18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00–12:00 Uhr
Freitag  von 08:00–12:30 Uhr und
   von 13:30–15:00 Uhr
und Samstag  von 09:00–12:00 Uhr,

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsübli-
cher Feiertag fällt.

Sollte es während des Beteiligungszeitraumes aufgrund der Corona-
Pandemie am Haupteingang des Bürgerbüros ganz oder teilweise zu 
Zugangsbeschränkungen kommen, können sich Bürgerinnen und 
Bürger im Falle einer geplanten Einsichtnahme am Ausgabefenster 
des Bürgerbüros (Eingangsbereich Eingang A) anmelden, um in das 
Bürgerbüro zu gelangen.

Alle Unterlagen sind während der Auslegungsfrist im Internet unter
http://www.bauen-fulda-stadt.de veröffentlicht.
Stellungnahmen zu dem Vorentwurf des Bebauungsplanes und dem 
Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung können innerhalb 
der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift zu folgenden 
Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – Stadtplanungsamt – 
vorgebracht werden:

Montag bis Donnerstag:  von 8:30 – 12:30 Uhr und 
   von 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:  von 8:30 – 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige 
Terminvereinbarung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der 
Telefonnummer 0661/102-1630 oder im Sekretariat unter 0661/102-
1611 wird gebeten.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplanvorentwurf bzw. den Flä-
chennutzungsplanänderungsvorentwurf unberücksichtigt bleiben.
Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten kon-
kludent hierzu ihre Zustimmung erteilen.

Fulda, den 22.07.2021 Der Magistrat der Stadt Fulda
   gez. Daniel Schreiner
   Stadtbaurat

Die nachstehend genannten Flächen werden gemäß dem Hessischem 
Straßengesetz (HStrG) in der Fassung vom 08. Juni 2003, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBL. 2018 S. 198) dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet:

Widmung:
Name der Straße: Am Eisweiher
Lagebezeichnung: Gemarkung Fulda, Flur 10,
   Flurstücke 60/51 und 60/58
Festsetzung der Klassifizierung:  Gemeindestraße gemäß § 3 Abs. 1 

Nr. 3 HStrG
Funktion: Erschließungsstraße
Träger der Baulast:  Magistrat der Stadt Fulda,  

Schlossstraße 1, 36037 Fulda
Widmungsverfügung:  Die Widmung wird auf folgende  

Benutzungsarten festgelegt:  
„öffentlicher Verkehr“.

Die Widmung erfolgt mit Wirkung vom 29.März 2021. Im nach-
stehenden Lageplan ist die Straßenfläche in roter Farbe dargestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Magistrat der Stadt Fulda, Tiefbauamt, 
Schlossstraße 1, 36037 Fulda, einzulegen.

Fulda, 12.Juli.2021 Der Magistrat der Stadt Fulda
   gez. Dr. Heiko Wingenfeld
   Oberbürgermeister

Hinweis auf offenes Verfahren gemäß VOL/A § 3 EG

Der Magistrat der Stadt Fulda, Vergabestelle, Palais Altenstein, Zim-
mer B 211, Schlossstraße 4 – 6, 36037 Fulda, Telefon (0661) 102-1115, 
Telefax (0661) 102-2117 schreibt die Beschaffung eines Tanklösch-
fahrzeuges TLF 4000 aus. Der vollständige Text wird in der HAD mit 
der Referenznummer 16/11997 veröffentlicht. Die zugehörigen Ver-
gabeunterlagen können dort kostenfrei heruntergeladen werden.

Hinweis auf öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A § 3

Der Magistrat der Stadt Fulda, Vergabestelle, Palais Altenstein, Zim-
mer B 211, Schlossstraße 4 – 6, 36037 Fulda, Telefon (0661) 102-1115, 
Telefax (0661) 102-2117 schreibt den Bau einer Wendeanlage „Zum 
Schulzenberg“ in Maberzell, Straßen- und Tiefbauarbeiten, aus. Der 
vollständige Text wird in der HAD mit der Referenznummer 16/12004 
veröffentlicht. Die zugehörigen Vergabeunterlagen können dort kos-
tenfrei heruntergeladen werden.


